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 1.  Zahlung einer Dividende von EUR 0,55 je Stückaktie für  

89.440.570 Stückaktien: EUR 49.192.313,50.

 2.  Vortrag des verbleibenden Gewinns auf neue Rechnung:  

EUR 139.273.599,40.

Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 AktG ist der Anspruch auf die 

Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss 

folgenden Geschäftstag, somit am 13. April 2018, fällig.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 

Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/17

 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den im Geschäfts-

jahr 2016/17 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für 

diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des 

Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/17

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäfts-

jahr 2016/17 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für 

diesen Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschluss

 prüfers für das Geschäftsjahr 2017/18

 Der Aufsichtsrat schlägt - auf der Grundlage der Empfehlung 

des Prüfungsausschusses - vor, die Ernst & Young GmbH 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart, zum Abschluss-

prüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-

jahr 2017/18 zu wählen.

6.  Beschlussfassung über die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds

Frau Carla Kriwet hat ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied mit 

Wirkung zum 31.12.2017 niedergelegt. 

Der Aufsichtsrat der Carl Zeiss Meditec AG setzt sich nach 

Einladung zur ordentlichen 
Hauptversammlung

Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der 

am Dienstag, den 10. April 2018, um 10:00 Uhr,

im congress centrum neue weimarhalle, 

UNESCO-Platz 1, 99423 Weimar, stattfindenden 

ordentlichen Hauptversammlung ein.

I. Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des ge- 

billigten Konzernabschlusses zum 30. September 2017 

sowie der Lageberichte für die Carl Zeiss Meditec AG und 

den Konzern für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2016 bis  

30. September 2017, jeweils mit dem erläuternden Bericht 

des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315  

Abs. 4 HGB, des Vorschlags des Vorstands für die Verwen-

dung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats.

 Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter 

 http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv eingesehen werden. 

Ferner werden sie in der Hauptversammlung zugänglich sein 

und näher erläutert werden. Der Aufsichtsrat hat den Jah-

resabschluss und den Konzernabschluss gebilligt. Der Jahres-

abschluss ist damit festgestellt. Eine Beschlussfassung der 

Hauptversammlung zu diesem Tagesordnungspunkt entfällt 

damit.

2.  Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 

für das Geschäftsjahr 2016/17

 Aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016/17 sollen 

EUR 0,55 je dividendenberechtigter Stückaktie ausgeschüt-

tet werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzge- 

winn des Geschäftsjahres 2016/17 in Höhe von  

EUR 188.465.912,90 wie folgt zu verwenden: 

CARL ZEISS MEDITEC AG, JENA

ISIN: DE 0005313704
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7. Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandel-

schuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugs-

rechts auf diese Options- oder Wandelschuldverschrei-

bungen nebst gleichzeitiger Schaffung eines bedingten 

Kapitals und Satzungsänderung

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, folgenden Beschluss 

zu fassen:

 a) Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandel-

schuldverschreibungen und zum Ausschluss des Bezugs-

rechts auf diese Options- oder Wandelschuldverschrei-

bungen

  aa)  Allgemeines

    Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats bis zum 9. April 2023 einmalig oder 

mehrmals auf den Inhaber oder auf den Namen 

lautende Options- und/oder Wandelschuldverschrei-

bungen (zusammen »Schuldverschreibungen«) im 

Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 750.000.000,00 

mit oder ohne Laufzeitbeschränkung auszugeben 

und den Inhabern oder Gläubigern von Optionsan- 

leihen Optionsrechte oder den Inhabern oder Gläu-

bigern von Wandelanleihen Wandlungsrechte oder 

-pflichten für auf den Inhaber lautende Stückaktien 

der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des 

Grundkapitals von insgesamt bis zu EUR 8.944.057,00 

nach näherer Maßgabe der Bedingungen dieser Schuld- 

verschreibungen zu gewähren oder aufzuerlegen.

    Die Schuldverschreibungen können auch durch ein 

nachgeordnetes Konzernunternehmen der Gesell-

schaft ausgegeben werden; für diesen Fall wird der 

Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats für die Gesellschaft die Garantie für die Schuld-

verschreibungen zu übernehmen und den Inhabern 

oder Gläubigern dieser Schuldverschreibungen 

Optionsrechte oder Wandlungsrechte oder -pflichten 

den §§ 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und § 4 Abs. 1 DrittelbG 

sowie § 11 Abs. 1 der Satzung aus vier von den Anteils-

eignern und zwei von den Arbeitnehmern zu wählenden 

Mitgliedern zusammen. 

Der Aufsichtsrat schlägt – auf der Grundlage des Vorschlags 

des Nominierungsausschusses und unter Berücksichtigung 

der vom Aufsichtsrat am 17.09.2015 für seine Zusammen- 

setzung beschlossenen Ziele – vor,

Frau Tania Lehmbach, Senior Vice President Global Financial 

Strategy bei Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Bad 

Homburg,

mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung vom 

10. April 2018 bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 

die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 1. Oktober 2018 

bis 30. September 2019 beschließt, als Vertreterin der An-

teilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen. 

Frau Lehmbach ist kein Mitglied in gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten und verfügt auch nicht über ein Mandat in 

vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen. 

Nach Ansicht des Aufsichtsrats steht Frau Lehmbach in kei-

nen persönlichen oder geschäftlichen Beziehungen zur  

Carl Zeiss Meditec AG oder deren Konzernunternehmen, 

den Organen der Carl Zeiss Meditec AG oder einem wesent-

lich an der Carl Zeiss Meditec AG beteiligten Aktionär, die 

nach Ziffer 5.4.1 des Corporate Governance Kodex offen-

zulegen wären. Zudem hat sich der Aufsichtsrat versichert, 

dass Frau Lehmbach den für die Aufsichtsratsmitgliedschaft 

zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen kann.

Ein  Lebenslauf der Kandidatin ist im Anschluss an die  

Tagesordnung abgedruckt.
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hebedingungen können ein variables Wandlungsver-

hältnis und eine Bestimmung des Wandlungspreises 

(vorbehaltlich des nachfolgend bestimmten Mindest-

preises) innerhalb einer vorgegebenen Bandbreite 

in Abhängigkeit von der Entwicklung des Kurses der 

Stückaktie der Gesellschaft während der Laufzeit der 

Anleihe vorsehen.

  cc)  Ersetzungsbefugnis

    Die Anleihebedingungen können das Recht der 

Gesellschaft vorsehen, im Falle der Wandlung oder 

Optionsausübung nicht neue Stückaktien zu gewäh-

ren, sondern einen Geldbetrag zu zahlen, der für die 

Anzahl der anderenfalls zu liefernden Aktien dem 

volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs 

der Stückaktien der Gesellschaft im elektronischen 

Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während 

einer in den Anleihebedingungen festzulegenden 

Frist entspricht. Die Anleihebedingungen können 

auch vorsehen, dass die Schuldverschreibung, die mit 

Optionsrechten oder Wandlungsrechten oder -pflich-

ten verbunden ist, nach Wahl der Gesellschaft statt in 

neue Aktien aus bedingtem Kapital in bereits existie-

rende Aktien der Gesellschaft oder einer börsenno-

tierten anderen Gesellschaft gewandelt werden oder 

das Optionsrecht durch Lieferung solcher Aktien 

erfüllt werden kann.

    Die Anleihebedingungen können auch das Recht der 

Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der Schuld-

verschreibung, die mit Optionsrechten oder Wand-

lungsrechten oder -pflichten verbunden ist (dies 

umfasst auch eine Fälligkeit wegen Kündigung), den 

Inhabern oder Gläubigern ganz oder teilweise anstel-

le der Zahlung des fälligen Geldbetrages Stückaktien 

der Gesellschaft oder einer börsennotierten anderen 

Gesellschaft zu gewähren.

für auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-

schaft zu gewähren.

  bb) Options- und Wandelschuldverschreibungen

    Die Schuldverschreibungen werden in Teilschuld-

verschreibungen eingeteilt. Im Falle der Ausgabe 

von Optionsschuldverschreibungen werden jeder 

Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Options-

scheine beigefügt, die den Inhaber nach näherer 

Maßgabe der vom Vorstand festzulegenden Opti-

onsbedingungen zum Bezug von auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien der Gesellschaft berechtigen. 

Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass der 

Optionspreis auch durch Übertragung von Teilschuld-

verschreibungen und gegebenenfalls eine bare Zu-

zahlung erfüllt werden kann. Soweit sich Bruchteile 

von Aktien ergeben, kann vorgesehen werden, dass 

diese Bruchteile nach Maßgabe der Options- oder 

Anleihebedingungen, gegebenenfalls gegen Zuzah-

lung, zum Bezug ganzer Aktien aufaddiert werden 

können.

    Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschrei-

bungen erhalten bei auf den Inhaber lautenden 

Schuldverschreibungen die Inhaber, ansonsten die 

Gläubiger der Teilschuldverschreibungen, das Recht, 

ihre Teilschuldverschreibungen gemäß den vom 

Vorstand festgelegten Wandelanleihebedingungen 

in auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-

schaft zu wandeln. Das Wandlungsverhältnis ergibt 

sich aus der Division des Nennbetrages oder des 

unter dem Nennbetrag liegenden Ausgabebetrages 

einer Teilschuldverschreibung durch den festge-

setzten Wandlungspreis für eine auf den Inhaber 

lautende Stückaktie der Gesellschaft und kann auf 

eine volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner 

können eine in bar zu leistende Zuzahlung und die 

Zusammenlegung oder ein Ausgleich für nicht wand-

lungsfähige Spitzen festgesetzt werden. Die Anlei-
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nach näherer Maßgabe der Anleihebedingungen 

mindestens entweder den oben genannten Min-

destpreis betragen oder dem volumengewichteten 

durchschnittlichen Schlusskurs der Stückaktie der 

Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frank-

furter Wertpapierbörse während der 10 Börsentage 

vor dem Tag der Endfälligkeit oder dem anderen 

festgelegten Zeitpunkt entsprechen, auch wenn die-

ser Durchschnittskurs unterhalb des oben genannten 

Mindestpreises (80 %) liegt. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 

AktG bleiben unberührt.

  ff)  Verwässerungsschutz

    Der Options- oder Wandlungspreis kann unbescha-

det des § 9 Abs. 1 AktG aufgrund einer Verwässe-

rungsschutzklausel nach näherer Bestimmung der 

Bedingungen dann ermäßigt werden, wenn die 

Gesellschaft während der Options- oder Wandlungs-

frist durch (i) eine Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-

mitteln das Grundkapital erhöht oder (ii) unter 

Einräumung eines ausschließlichen Bezugsrechts an 

ihre Aktionäre das Grundkapital erhöht oder eigene 

Aktien veräußert oder (iii) unter Einräumung eines 

ausschließlichen Bezugsrechts an ihre Aktionäre 

weitere Schuldverschreibungen mit Options- oder 

Wandlungsrecht oder -pflicht begibt, gewährt oder  

garantiert und in den Fällen (ii) und (iii) den Inhabern 

 schon bestehender Options- oder Wandlungsrechte 

oder -pflichten hierfür kein Bezugsrecht eingeräumt 

wird, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder 

Wandlungsrechts oder nach Erfüllung der Options- 

oder Wandlungspflicht zustehen würde. Die Ermäßi-

gung des Options- oder Wandlungspreises kann auch 

durch eine Barzahlung bei Ausübung des Options- 

oder Wandlungsrechts oder bei der Erfüllung einer 

Wandlungspflicht bewirkt werden. Die Bedingungen 

können darüber hinaus für den Fall der Kapitalher-

absetzung oder anderer Maßnahmen oder Ereignis-

  dd) Wandlungspflicht

    Die Bedingungen der Wandelschuldverschreibun-

gen können auch eine Wandlungspflicht zum Ende 

der Laufzeit (oder zu einem früheren Zeitpunkt 

oder einem bestimmten Ereignis) vorsehen. Die 

Gesellschaft kann in den Bedingungen von Wan-

delschuldverschreibungen berechtigt werden, eine 

etwaige Differenz zwischen dem Nennbetrag oder 

einem etwaigen niedrigeren Ausgabebetrag der 

Wandelschuldverschreibung und dem Produkt aus 

Wandlungspreis und Umtauschverhältnis ganz oder 

teilweise in bar auszugleichen.

  ee)  Wandlungs- und Optionspreis

    Der jeweils festzusetzende Options- oder Wand-

lungspreis für eine Stückaktie der Gesellschaft muss 

mit Ausnahme der Fälle, in denen eine Ersetzungs-

befugnis oder eine Wandlungspflicht vorgesehen ist, 

mindestens 80 % des volumengewichteten durch 

schnittlichen Schlusskurses der Stückaktien der 

Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frank-

furter Wertpapierbörse an den letzten 10 Börsenta-

gen vor dem Tag der Beschlussfassung durch den Vor-

stand über die Ausgabe der Schuldverschreibungen, 

die mit Options- oder Wandlungsrecht oder -pflicht 

ausgestattet sind, betragen oder – für den Fall der 

Einräumung eines Bezugsrechts – mindestens 80 % 

des volumengewichteten durchschnittlichen Börsen-

kurses der Aktien der Gesellschaft im elektronischen 

Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse während 

der Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der Bezugs-

frist, die erforderlich sind, damit der Options- oder 

Wandlungspreis gemäß § 186 Abs. 2 S. 2 AktG frist-

gerecht bekannt gemacht werden kann, betragen.  

§ 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.

    In den Fällen der Ersetzungsbefugnis und der Wand-

lungspflicht muss der Options- oder Wandlungspreis 
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gelangt, dass der Ausgabepreis der Schuldverschrei-

bungen ihren nach anerkannten, insbesondere 

finanzmathematischen Methoden ermittelten theo-

retischen Marktwert nicht wesentlich unterschreitet. 

Diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts 

gilt jedoch nur für Schuldverschreibungen, die mit 

Optionsrecht oder Wandlungsrecht oder -pflicht aus- 

gegeben werden, mit einem Options- oder Wand-

lungsrecht oder einer Wandlungspflicht auf Aktien 

mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals, der  

insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht übersteigen  

darf, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwer- 

dens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeit- 

punkt der Ausübung der vorliegenden Ermächtigung. 

Auf diese Höchstgrenze von 10 % des Grundkapitals 

ist der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurech- 

nen, der auf Aktien entfällt, die seit Erteilung dieser 

Ermächtigung bis zur unter Ausnutzung dieser 

Ermächtigung nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG bezugs-

rechtsfreien Ausgabe von Schuldverschreibungen mit 

Wandlungs- und/oder Optionsrecht bzw. Wandlungs 

pflicht unter Bezugsrechtsausschluss entweder auf-

grund einer Ermächtigung des Vorstands zum Be- 

zugsrechtsausschluss in unmittelbarer bzw. sinn-

gemäßer Anwendung von § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 

ausgegeben oder als erworbene eigene Aktien in 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 

AktG veräußert worden sind.

  hh) Durchführungsermächtigung

    Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Ausgabe  

und Ausstattung der Schuldverschreibungen, insbe- 

sondere Zinssatz, Ausgabekurs, Laufzeit und Stücke-

lung, Verwässerungsschutzbestimmungen, Options- 

oder Wandlungszeitraum sowie im vorgenannten 

Rahmen den Wandlungs- und Optionspreis, zu 

bestimmen oder im Einvernehmen mit den Organen 

se, die mit einer wirtschaftlichen Verwässerung des 

Wertes der Optionsrechte oder Wandlungsrechte 

oder -pflichten verbunden sind (z. B. Dividenden, 

Kontrollerlangung durch Dritte), eine Anpassung der 

Options- oder Wandlungsrechte oder Wandlungs-

pflichten vorsehen.

  gg) Bezugsrecht und Ermächtigung zum Bezugsrechts- 

ausschluss

    Soweit den Aktionären nicht der unmittelbare Bezug 

der Schuldverschreibungen ermöglicht wird, wird 

den Aktionären das gesetzliche Bezugsrecht in der 

Weise eingeräumt, dass die Schuldverschreibungen 

von einem Kreditinstitut oder einem Konsortium von 

Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten.  

Werden die Schuldverschreibungen von einem nach- 

geordneten Konzernunternehmen ausgegeben, hat 

die Gesellschaft die Gewährung des gesetzlichen 

Bezugsrechts für die Aktionäre der Gesellschaft nach 

Maßgabe des vorstehenden Satzes sicherzustellen.

    Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge, die sich 

aufgrund des Bezugsverhältnisses ergeben, von dem 

Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen und das 

Bezugsrecht auch insoweit auszuschließen, wie es 

erforderlich ist, damit Inhabern von bereits zuvor aus- 

gegebenen Optionsrechten oder Wandlungsrechten 

oder -pflichten ein Bezugsrecht in dem Umfang ein-

geräumt werden kann, wie es ihnen nach Ausübung 

der Options- oder Wandlungsrechte oder bei Erfül-

lung der Wandlungspflicht als Aktionär zustehen 

würde.

    Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre auf 

gegen Barzahlung ausgegebene Schuldverschreibun-

gen vollständig auszuschließen, sofern der Vorstand 

nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung 
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in dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich 

zulässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon 

und auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein 

bereits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen.

  Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung 

der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.

 c) Satzungsänderung

  In § 4 der Satzung wird folgender neuer Absatz (7) ein-

gefügt:

  „(7) Das Grundkapital ist um bis zu EUR 8.944.057,00, 

eingeteilt in bis zu Stück 8.944.057 auf den Inhaber 

lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapi-

tal). Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie die Inhaber oder Gläubiger von 

Options- oder Wandlungsrechten oder die zur Wandlung 

Verpflichteten aus gegen Bareinlage ausgegebenen 

Options- oder Wandelanleihen, die von der Gesellschaft 

oder einem nachgeordneten Konzernunternehmen der 

Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands 

durch Hauptversammlungsbeschluss vom 10. April 2018  

bis zum 9. April 2023 ausgegeben oder garantiert wer- 

den, von ihren Options- oder Wandlungsrechten Ge-

brauch machen oder, soweit sie zur Wandlung verpflich-

tet sind, ihre Verpflichtung zur Wandlung erfüllen, oder, 

soweit die Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder 

teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags 

Aktien der Gesellschaft zu gewähren, soweit nicht je-

weils ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder 

Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur 

Bedienung eingesetzt werden. Die Ausgabe der neuen 

Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des vorstehend 

bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu be-

stimmenden Options- oder Wandlungspreis. Die neuen 

Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in 

des die Options- oder Wandelanleihe begebenden 

Konzernunternehmens der Gesellschaft festzulegen.

 b) Schaffung eines Bedingten Kapitals

  Das Grundkapital wird um bis zu EUR 8.944.057,00 durch 

Ausgabe von bis zu 8.944.057 neuen, auf den Inhaber 

lautende Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital). 

Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Gewährung von 

auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei Ausübung 

von Wandlungs- oder Optionsrechten (oder bei Erfüllung 

entsprechender Wandlungspflichten) oder bei Ausübung 

eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise 

anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückak-

tien der Gesellschaft zu gewähren, an die Inhaber von 

Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die auf-

grund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversamm-

lung vom 10. April 2018 bis zum 9. April 2023 von der 

Gesellschaft oder einem nachgeordneten Konzernunter-

nehmen gegen Bareinlage ausgegeben werden. Die Aus-

gabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe 

des vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses 

jeweils zu bestimmenden Options- oder Wandlungspreis.

  Die bedingte Kapitalerhöhung ist nur im Falle der Bege-

bung von Schuldverschreibungen, die mit Optionsrech-

ten oder Wandlungsrechten oder -pflichten ausgestattet 

sind, gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptver-

sammlung vom 10. April 2018 und nur insoweit durch-

zuführen, wie von Options- oder Wandlungsrechten Ge-

brauch gemacht wird oder zur Wandlung verpflichtete 

Inhaber oder Gläubiger von Schuldverschreibungen ihre 

Verpflichtung zur Wandlung erfüllen oder soweit die 

Gesellschaft ein Wahlrecht ausübt, ganz oder teilweise 

anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrags Stückak-

tien der Gesellschaft zu gewähren und soweit jeweils 

nicht ein Barausgleich gewährt oder eigene Aktien oder 

Aktien einer anderen börsennotierten Gesellschaft zur 

Bedienung eingesetzt werden. Die ausgegebenen neuen 

Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, 
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gen«) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 750.000.000,00 

sowie zur Schaffung des dazugehörigen bedingten Kapitals 

von bis zu EUR 8.944.057,00 soll die nachfolgend noch näher 

erläuterten Möglichkeiten der Gesellschaft zur Finanzierung 

ihrer Aktivitäten erweitern und dem Vorstand mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats insbesondere bei Eintritt günstiger 

Kapitalmarktbedingungen den Weg zu einer im Interesse der 

Gesellschaft liegenden flexiblen und zeitnahen Finanzierung 

eröffnen.

Den Aktionären steht grundsätzlich das gesetzliche Bezugs-

recht auf die Schuldverschreibungen zu (§ 221 Abs. 4 i.V.m. 

§ 186 Abs. 1 AktG). Um die Abwicklung zu erleichtern, soll 

von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, die Schuld-

verschreibungen an ein Kreditinstitut oder ein Konsortium 

von Kreditinstituten mit der Verpflichtung auszugeben, den 

Aktionären die Schuldverschreibungen entsprechend ihrem 

Bezugsrecht anzubieten (mittelbares Bezugsrecht i.S. von § 186 

Abs. 5 AktG). Der Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbe-

träge ermöglicht die Ausnutzung der erbetenen Ermächtigung 

durch runde Beträge. Dies erleichtert in einem solchen Fall die 

Abwicklung des Bezugsrechts der Aktionäre. Der Ausschluss 

des Bezugsrechts zugunsten der Inhaber von bereits ausgege-

benen Wandlungsrechten und Optionsrechten hat den Vorteil, 

dass der Wandlungs- bzw. Optionspreis für die bereits ausge-

gebenen Wandlungs- bzw. Optionsrechte nicht ermäßigt zu 

werden braucht und dadurch insgesamt ein höherer Mittelzu-

fluss ermöglicht wird. Beide Fälle des Bezugsrechtsausschlusses 

liegen daher im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre.

Der Ausgabebetrag für die neuen Aktien muss mit Ausnahme 

der Fälle, in denen eine Ersetzungsbefugnis oder eine Wand-

lungspflicht vorgesehen ist, mindestens 80 % des zeitnah zur 

Ausgabe der Schuldverschreibungen, die mit Options- oder 

Wandlungsrechten oder -pflichten verbunden sind, ermittelten 

Börsenkurses entsprechen. Durch die Möglichkeit eines Zu-

schlags (der sich nach der Laufzeit der Options- bzw. Wandel-

anleihe erhöhen kann) wird die Voraussetzung dafür geschaf-

fen, dass die Bedingungen der Wandel- bzw. Optionsanleihen 

den jeweiligen Kapitalmarktverhältnissen im Zeitpunkt ihrer 

Ausgabe Rechnung tragen können.

dem sie entstehen, am Gewinn teil; soweit rechtlich zu-

lässig, kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-

rats die Gewinnbeteiligung neuer Aktien hiervon und 

auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG, auch für ein be-

reits abgelaufenes Geschäftsjahr, festlegen. Der Vorstand 

ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die 

weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten 

Kapitalerhöhung festzusetzen.“

 d) Ermächtigung zur Satzungsanpassung

  Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Ab- 

sätze 1 und 7 des § 4 der Satzung entsprechend der 

jeweiligen Ausgabe der Bezugsaktien anzupassen 

sowie alle sonstigen damit in Zusammenhang stehen-

den Anpassungen der Satzung vorzunehmen, die nur 

die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der 

Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von 

Schuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächtigungs-

zeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung des 

bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Aus-

übung von Optionsrechten oder Wandlungsrechten  

oder für die Erfüllung von Wandlungspflichten.

Bericht des Vorstandes zu Tagesordnungspunkt 7 gemäß  

§§ 221 Abs. 4 S. 2, 186 Abs. 4 S. 2 AktG

Der Vorstand hat gemäß §§ 221 Abs. 4 S. 2, 186 Abs. 4 S. 2 

AktG einen schriftlichen Bericht über die Gründe für die in 

Punkt 7 der Tagesordnung vorgeschlagene Ermächtigung  

zum Ausschluss des Bezugsrechts und zum vorgeschlagenen 

Ausgabebetrag erstattet. Der Bericht ist vom Tag der Einbe- 

rufung der Hauptversammlung an im Internet unter  

http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv zugänglich. Er wird auch  

in der Hauptversammlung selbst zur Einsichtnahme durch 

die Aktionäre ausliegen. Der Bericht wird wie folgt bekannt 

gemacht:

Die vorgeschlagene Ermächtigung zur Ausgabe von Options- 

und/oder Wandelschuldverschreibungen (»Schuldverschreibun-
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rechts gilt gemäß § 221 Abs. 4 S. 2 AktG die Bestimmung des 

§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG sinngemäß. Die dort geregelte Gren-

ze für Bezugsrechtsausschlüsse von 10 % des Grundkapitals 

ist nach dem Beschlussinhalt einzuhalten. Das Volumen des 

bedingten Kapitals, das in diesem Fall höchstens zur Sicherung 

der Optionsrechte oder Wandlungsrechte bzw. -pflichten zur 

Verfügung gestellt werden soll, darf 10 % des bei Wirksamwer-

den der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss nach § 186 

Abs. 3 S. 4 AktG bestehenden Grundkapitals nicht übersteigen. 

Durch eine entsprechende Vorgabe im Ermächtigungsbeschluss 

ist ebenfalls sichergestellt, dass auch im Fall einer Kapitalher-

absetzung die 10 %-Grenze nicht überschritten wird, da nach 

der Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss ausdrücklich 

10 % des Grundkapitals nicht überschritten werden darf, und 

zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch – falls 

dieser Wert geringer wird – im Zeitpunkt der Ausübung der 

vorliegenden Ermächtigung. Dabei werden eigene Aktien, die 

unter entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 

veräußert werden, sowie diejenigen Aktien, die aus genehmig-

tem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 

Abs. 3 S. 4 AktG ausgegeben werden, wenn die Veräußerung 

bzw. Ausgabe während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis 

zur nach § 186 Abs. 3 S. 4 AktG bezugsrechtsfreien Ausgabe 

der Schuldverschreibungen mit Options- und/oder Wandlungs-

rechten oder -pflichten erfolgt, angerechnet und vermindern 

damit diesen Betrag entsprechend. Aus § 186 Abs. 3 S. 4 AktG 

ergibt sich ferner, dass der Ausgabepreis den Börsenpreis nicht 

wesentlich unterschreiten darf. Hierdurch soll sichergestellt 

werden, dass eine nennenswerte wirtschaftliche Verwässerung 

des Wertes der Aktien nicht eintritt. Ob ein solcher Verwässe-

rungseffekt bei der bezugsrechtsfreien Ausgabe von Wandel- 

bzw. Optionsanleihen eintritt, kann ermittelt werden, indem 

der hypothetische Börsenpreis der Wandel- bzw. Optionsanlei-

hen nach anerkannten, insbesondere finanzmathematischen 

Methoden errechnet und mit dem Ausgabepreis verglichen 

wird. Liegt nach pflichtgemäßer Prüfung dieser Ausgabepreis 

nur unwesentlich unter dem hypothetischen Börsenpreis zum 

Zeitpunkt der Begebung der Wandel- oder Optionsanleihen,  

ist nach dem Sinn und Zweck der Regelung des § 186 Abs. 3  

In den Fällen der Ersetzungsbefugnis und der Wandlungs-

pflicht muss der Ausgabebetrag der neuen Aktien nach nähe-

rer Maßgabe der Anleihebedingungen mindestens entweder 

den oben genannten Mindestpreis betragen oder dem volu-

mengewichteten durchschnittlichen Schlusskurs der Stückaktie 

der Gesellschaft im elektronischen Handel an der Frankfurter 

Wertpapierbörse während der 10 Börsentage vor dem Tag der 

Endfälligkeit oder dem anderen festgelegten Zeitpunkt ent-

sprechen, auch wenn dieser Durchschnittskurs unterhalb des 

oben genannten Mindestpreises (80 %) liegt.

Der Vorstand wird ferner ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats das Bezugsrecht der Aktionäre vollständig aus-

zuschließen, wenn die Ausgabe der Schuldverschreibungen 

gegen Barzahlung zu einem Kurs erfolgt, der den Marktwert 

dieser Anleihen nicht wesentlich unterschreitet. Hierdurch 

erhält die Gesellschaft die Möglichkeit, günstige Marktsitua-

tionen sehr kurzfristig und schnell zu nutzen und durch eine 

marktnahe Festsetzung der Konditionen bessere Bedingungen 

bei der Festlegung von Zinssatz, Options- bzw. Wandlungspreis 

und Ausgabepreis der Options- bzw. Wandelschuldverschrei-

bungen zu erreichen. Eine marktnahe Konditionenfestsetzung 

und reibungslose Platzierung wäre bei Wahrung des Bezugs-

rechts nicht möglich. Zwar gestattet § 186 Abs. 2 AktG eine 

Veröffentlichung des Bezugspreises (und damit der Konditio-

nen der Schuldverschreibung) bis zum drittletzten Tag der Be-

zugsfrist. Angesichts der häufig zu beobachtenden Volatilität 

an den Aktienmärkten besteht aber auch dann ein Marktrisiko 

über mehrere Tage, welches zu Sicherheitsabschlägen bei der 

Festlegung der Anleihekonditionen und so zu nicht marktna-

hen Konditionen führt. Auch ist bei Bestand eines Bezugsrechts 

wegen der Ungewissheit über seine Ausübung die erfolgreiche 

Platzierung bei Dritten gefährdet bzw. mit zusätzlichen Auf-

wendungen verbunden. Schließlich kann bei Einräumung eines 

Bezugsrechts die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist 

nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnis-

se reagieren, sondern ist rückläufigen Aktienkursen während 

der Bezugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft 

ungünstigen Eigenkapitalbeschaffung führen können.

Für diesen Fall eines vollständigen Ausschlusses des Bezugs-
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Im Anschluss wurde ihr 2004 die Verantwortung des Konzern-

bereichs Financial & Tax Strategy übertragen und sie wirkte 

bei der Umwandlung des Fresenius Medical Care Konzerns von 

einer „AG“ in eine „AG & Co. KGaA“ sowie zahlreichen Maß-

nahmen der Eigenkapitalfinanzierung mit.

2009 übernahm Frau Lehmbach den Konzernbereich Global 

Financial Strategy, den sie heutzutage als Senior Vice President 

verantwortet. Die Leitung des globalen Akquisitions- und In-

vestitionskomitees ist ihr unterstellt. 2018 wurde ihr zusätzlich 

als Vice Chairwoman die Mitverantwortung des globalen Effi-

zienzprogramms (GEP II) des Fresenius Medical Care Konzerns 

übertragen.

 

Tania Lehmbach wurde 1968 in Bad Homburg geboren. Sie ab-

solvierte eine Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Bayrischen 

Vereinsbank in Frankfurt und studierte im Anschluss Betriebs-

wirtschaftslehre an der J.W. Goethe-Universität Frankfurt. 

II. Voraussetzungen für die Teilnahme 
an der Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts (mit Nachweis-
stichtag nach § 123 Abs. 4 S. 2 AktG und 
dessen Bedeutung)

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 

des Stimmrechts sind nur diejenigen Personen berechtigt, 

die zu Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. 

am Dienstag, den 20. März 2018, 00:00 Uhr (Nachweisstich-

tag) Aktionäre der Gesellschaft sind (Berechtigung) und sich 

gemäß § 22 der Satzung zur Hauptversammlung anmelden. 

Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung bedürfen 

der Textform und müssen in deutscher oder englischer Sprache 

erfolgen. Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in Text-

form erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch 

das depotführende Institut aus.

Die Anmeldung und der auf den Nachweisstichtag bezogene 

Nachweis des Anteilsbesitzes müssen spätestens bis zum Ablauf 

S. 4 AktG ein Bezugsrechtsausschluss wegen des nur unwesent-

lichen Abschlags zulässig. Der Beschluss sieht deshalb vor, dass 

der Vorstand vor Ausgabe der Wandel- bzw. Optionsanleihen 

nach pflichtgemäßer Prüfung zu der Auffassung gelangen 

muss, dass der vorgesehene Ausgabepreis zu keiner nennens-

werten Verwässerung des Wertes der Aktien führt. Damit 

würde der rechnerische Marktwert eines Bezugsrechts auf 

beinahe Null sinken, so dass den Aktionären durch den Bezugs-

rechtsausschluss kein nennenswerter wirtschaftlicher Nachteil 

entstehen kann. All dies stellt sicher, dass eine nennenswerte 

Verwässerung des Wertes der Aktien durch den Bezugsrechts-

ausschluss nicht eintritt.

Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil 

am Grundkapital der Gesellschaft auch nach Ausübung von 

Wandlungs- oder Optionsrechten jederzeit durch Zukäufe von 

Aktien über die Börse aufrecht zu erhalten. Demgegenüber 

ermöglicht die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss der 

Gesellschaft marktnahe Konditionenfestsetzung, größtmögli-

che Sicherheit hinsichtlich der Platzierbarkeit bei Dritten und 

die kurzfristige Ausnutzung günstiger Marktsituationen.

Weitere Angaben und Hinweise: Angaben über die unter 

Tagesordnungspunkt 6 zur Wahl vorgeschlagene Aufsichtsrats-

kandidatin

Tania Lehmbach 

 

Senior Vice President Global Financial Strategy, Fresenius 

Medical Care AG & Co. KGaA, Bad Homburg

 

Tania Lehmbach begann ihre berufliche Laufbahn 1995 bei der 

Fresenius AG, Bad Homburg als Manager Group Consolidation. 

Zwei Jahre später wurde sie kurz nach Gründung der Freseni-

us Medical Care AG zum Senior Manager Corporate Finance 

ernannt und 2000 zum Director Corporate Finance & Tax, wo 

sie in globalen M&A und Finanztransaktionen eingebunden 

war. 2001 übernahm Frau Lehmbach als Vice President Finance 

& Controlling für drei Jahre die kaufmännische Leitung der 

Region Lateinamerika. 
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III. Stimmrechtsvertretung

Aktionäre können sich in der Hauptversammlung auch durch 

einen Bevollmächtigten, z. B. durch ein Kreditinstitut oder eine 

Aktionärsvereinigung, vertreten lassen und ihr Stimmrecht 

durch den Bevollmächtigten ausüben lassen. Auch dann sind 

eine fristgemäße Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbe-

sitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich.

Grundsätzlich bedürfen die Erteilung der Vollmacht, ihr Wider- 

ruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft gemäß § 134 Abs. 3 S. 3 AktG der Textform; § 135 

AktG bleibt unberührt. Aktionäre können für die Vollmachts-

erteilung das Vollmachtsformular benutzen, das sie zusammen 

mit der Eintrittskarte erhalten; möglich ist aber auch, dass 

Aktionäre eine gesonderte Vollmacht in Textform ausstellen.

Werden Vollmachten zur Stimmrechtsausübung an Kreditin-

stitute, ihnen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen 

gleichgestellte Institute oder Unternehmen (§§ 135 Abs. 10, 

125 Abs. 5 AktG) oder Personen i. S. v. § 135 Abs. 8 AktG, ins- 

besondere Aktionärsvereinigungen, erteilt, so ist die Voll- 

machtserklärung von dem Bevollmächtigten nachprüfbar fest- 

zuhalten; die Vollmachtserklärung muss zudem vollständig 

sein und darf nur mit der Stimmrechtsausübung verbundene 

Erklärungen enthalten. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie 

ein Kreditinstitut, ein gleichgestelltes Institut oder Unterneh-

men (§§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG) oder eine gleichgestellte 

Person i.S.v. § 135 Abs. 8 AktG, insbesondere eine Aktionärsver-

einigung bevollmächtigen wollen, über die Form der Vollmacht 

mit diesem ab. Die Vollmacht darf in diesen Fällen nur einem 

bestimmten Bevollmächtigten erteilt werden. Ein Verstoß 

gegen die vorgenannten und bestimmte weitere in § 135 AktG 

genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung der in diesem 

Absatz Genannten beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 

AktG die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht. 

Vollmachten allgemein können der Gesellschaft wahlweise 

per Post, per Telefax oder elektronisch (per E-Mail) übermittelt 

werden: Carl Zeiss Meditec AG, c/o Better Orange IR & HV AG,  

Haidelweg 48, 81241 München, Deutschland, 

des Dienstag, den 3. April 2018 (24:00 Uhr) bei der nachfolgend 

genannten Anmeldestelle zugehen:

Carl Zeiss Meditec AG

c/o Commerzbank AG

GS-MO 3.1.1 General Meetings

60261 Frankfurt am Main

Telefax +49 (0) 69/136 26351

E-Mail: hv-eintrittskarten@commerzbank.com

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der 

Versammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär 

nur, wer den Nachweis erbracht hat. Die Berechtigung zur Teil-

nahme und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei 

ausschließlich nach dem im Nachweis enthaltenen Anteils- 

besitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag. Mit dem Nach-

weisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit der 

Aktien einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen 

Veräußerung der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist für die 

Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der 

Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich, 

d. h., Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag 

haben keine Auswirkungen auf die Berechtigung zur Teilnah-

me und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes 

gilt für Erwerbe und Zuerwerbe von Aktien nach dem Nach-

weisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine 

Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, sind nicht 

teilnahme- und stimmberechtigt. Der Nachweisstichtag ist im 

Übrigen kein relevantes Datum für die Dividendenberechti-

gung. 

Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung und des 

Nachweises des Anteilsbesitzes bei der Anmeldestelle werden 

den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung 

übersandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten 

sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die 

Übersendung der Anmeldung und des Nachweises des Anteils-

besitzes an die Anmeldestelle unter der vorgenannten Adresse 

Sorge zu tragen.
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Auf der Internetseite http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv kön-

nen Aktionäre Formulare für die Erteilung einer Stimmrechts-

vollmacht herunterladen. Ein Vollmachtsformular findet sich 

außerdem auf der Rückseite der Eintrittskarte zur Hauptver-

sammlung.

IV. Gesamtzahl der Aktien und Stimm-
rechte im Zeitpunkt der Einberufung der 
Hauptversammlung

Im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt 

das Grundkapital der Gesellschaft EUR 89.440.570,00 und ist 

eingeteilt in 89.440.570 Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt 

eine Stimme. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beträgt im 

Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung daher 

89.440.570.

V. Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, 
Auskunftsverlangen 

(Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2,  

§ 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG; weitergehende Erläute-

rungen sind im Internet unter http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv 

abrufbar)

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 

Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 

erreichen (dies entspricht 500.000 Aktien), können verlan-

gen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und 

bekanntgemacht werden (§ 122 Abs. 2 AktG). Jedem neuen 

Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage 

beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich oder in elektronischer 

Form nach § 126a BGB (d. h. mit qualifizierter elektronischer 

Signatur nach dem Signaturgesetz) an den Vorstand der  

Carl Zeiss Meditec AG zu richten und muss der Gesellschaft 

mindestens 30 Tage vor der Hauptversammlung zugehen, wo-

bei der Tag des Zugangs nicht mitzurechnen ist, also spätestens 

Fax: +49 (0)89 / 88 96 906-55, 

E-Mail: meditec.zeiss@better-orange.de. Bevollmächtigt der 

Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine 

oder mehrere von diesen zurückweisen.

Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, 

dass sie sich durch weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter, 

welche von der Gesellschaft benannt werden, vertreten lassen 

können. 

Soweit von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 

bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Weisun-

gen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne 

diese Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechts-

vertreter sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Zur 

Ausübung anderer Aktionärsrechte, wie etwa dem Stellen 

von Fragen oder Anträgen oder der Abgabe von Erklärungen, 

stehen die Stimmrechtsvertreter nicht zur Verfügung. Auch an 

einer Abstimmung über weitergehende Gegenanträge und 

sonstige während der Hauptversammlung gestellte Anträge 

können die Stimmrechtsvertreter nicht teilnehmen. Sie werden 

sich in diesen Fällen der Stimme enthalten. Vollmacht und Wei-

sungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sollen bis 

spätestens zum Ablauf des Montag, den 9. April 2018 bei den 

Stimmrechtsvertretern der Gesellschaft unter der folgenden 

Adresse eingehen: Carl Zeiss Meditec AG, c/o Better Orange IR 

& HV AG, Haidelweg 48, 81241 München, Deutschland, Fax: 

+49 (0)89 / 88 96 906-55, E-Mail: meditec.zeiss@better-orange.de.

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie 

ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhal-

ten die Aktionäre nach der oben beschriebenen form- und 

fristgerechten Anmeldung zusammen mit der Eintrittskarte 

zur Hauptversammlung von ihrer Depotbank. Informationen 

zur Stimmrechtsvertretung stehen den Aktionären auch unter 

der Internetadresse http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv zur 

Verfügung. Persönliche Auskunft erhalten unsere Aktionäre 

montags bis freitags zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr unter 

der Telefon-Nummer +49 (0) 89 / 88 96 906-20.
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26. März 2018, 24.00 Uhr. Ein Gegenantrag und/oder dessen 

Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, 

wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126 Abs. 2 

AktG vorliegt. Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen 

der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind auf der 

Internetseite der Gesellschaft 

unter http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv einsehbar.

Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG brauchen 

nicht begründet zu werden. Wahlvorschläge werden nur 

zugänglich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten 

Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im 

Fall einer Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren 

Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichts-

räten enthalten. Nach § 127 S. 1 AktG i.V.m. § 126 Abs. 2 AktG 

gibt es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge 

nicht zugänglich gemacht werden müssen. Im Übrigen gelten 

die Voraussetzungen und Regelungen für das Zugänglichma-

chen von Anträgen entsprechend; insbesondere gilt auch hier 

der Montag, der 26. März 2018, 24.00 Uhr, als letztmöglicher 

Termin, bis zu dem Wahlvorschläge bei der nachfolgend ge-

nannten Adresse eingegangen sein müssen, um noch zugäng-

lich gemacht zu werden. Weitere Einzelheiten zu den Voraus-

setzungen der Ausübung des Rechts und seinen Grenzen sind 

auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv einsehbar.

Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge 

von Aktionären gemäß § 126 Abs. 1 und § 127 AktG sind aus-

schließlich zu richten: 

– per Post an:

 Carl Zeiss Meditec AG

 c/o Better Orange IR & HV AG

 Haidelweg 48

 81241 München

– per Telefax an die Nr.

 +49 (0)89 / 88 96 906-66

bis zum Samstag, den 10. März 2018 bis 24:00 Uhr. Entspre-

chende Verlangen sind an folgende Adresse zu richten:

Carl Zeiss Meditec AG

- Vorstand -

Göschwitzer Straße 51 - 52

07745 Jena 

E-Mail: sebastian.frericks@zeiss.com (mit qualifizierter elektro-

nischer Signatur nach dem Signaturgesetz)

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber einer 

ausreichenden Anzahl von Aktien für die Dauer der gesetzlich 

angeordneten Mindestbesitzzeit von mindestens 90 Tagen vor 

dem Tag des Zugangs des Verlangens sind und dass sie die Akti-

en bis zur Entscheidung des Vorstands über den Antrag halten 

und, soweit dem Antrag vom Vorstand nicht entsprochen wird, 

auch bis zur Entscheidung des Gerichts über das Ergänzungs-

verlangen, halten. Die Regelung des § 121 Abs. 7 AktG findet 

entsprechende Anwendung. (§§ 122 Abs. 2, 122 Abs. 1 Satz 3,  

§ 122 Abs. 3 AktG sowie § 70 AktG).

Anträge und Wahlvorschläge gemäß § 126 Abs. 1, § 127 AktG

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Anträge zu 

den einzelnen Tagesordnungspunkten stellen sowie Wahl-

vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder 

Abschlussprüfern übersenden. 

Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktio-

närs, der Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 

Verwaltung werden den in § 125 Abs. 1 bis 3 AktG genannten 

Berechtigten unter den dortigen Voraussetzungen (dies sind u. 

a. Aktionäre, die es verlangen) zugänglich gemacht, wenn der 

Aktionär mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung der 

Gesellschaft einen Gegenantrag gegen einen Vorschlag von 

Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt 

der Tagesordnung mit Begründung an die unten stehende Ad-

resse übersandt hat. Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurech-

nen. Letztmöglicher Zugangstermin ist somit der Montag, der 
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VII. Veröffentlichungen auf der Internet-
seite 

Ab Einberufung der Hauptversammlung werden über die In-

ternetseite der Gesellschaft http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv 

folgende Informationen und Unterlagen zugänglich sein (vgl. 

§ 124a AktG):

• der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung zur fehlen-

den Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung und der 

Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt 

der Einberufung;

• die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen;

• Formulare, die bei Stimmabgabe durch Vertretung verwen-

det werden können.

Jena, im Februar 2018

Carl Zeiss Meditec AG

Der Vorstand

– per E-Mail an die Adresse:

 meditec.zeiss@better-orange.de 

Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge wer-

den wir im Internet unter http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv 

nach den gesetzlichen Regeln zugänglich machen. Eventuelle 

Stellungnahmen der Verwaltung werden nach diesem Datum 

ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktio-

närsvertreter vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten 

der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen Beziehun-

gen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie 

die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss 

einbezogenen Unternehmen verlangen, soweit die Auskunft 

zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesord-

nung erforderlich ist. Gemäß § 24 Abs. 3 der Satzung kann der 

Versammlungsleiter das Frage- und Rederecht des Aktionärs 

zeitlich angemessen beschränken. Weitere Einzelheiten zu den 

Voraussetzungen der Ausübung des Rechts und seinen Gren-

zen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter  

http://www.zeiss.de/meditec-ag/hv einsehbar.

VI. Organisatorische Hinweise

Aktionäre, die in der Hauptversammlung Fragen stellen 

wollen, werden gebeten, diese möglichst frühzeitig an die 

Gesellschaft (Vorstandsbüro, Göschwitzer Straße 51 - 52, 

07745 Jena, Fax: +49 (0)3641 / 220-102 oder per E-Mail an 

investors.meditec@zeiss.com) zu senden, um die Beantwortung 

der Fragen zu erleichtern.
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Anfahrt

 VON DER AUTOBAHN A4

kommend, fahren Sie in Richtung Weimar auf die B85.

Auf der Berkaer Straße erreichen Sie nach 4 km den Stadtring. Biegen Sie links  

auf den Stadtring und folgen Sie der Beschilderung bis zum Parkhaus im Atrium*,

Friedensstraße 1.

 VON DER B7 AUS JENA 

kommend, folgen Sie der Jenaer Straße bis zur Kreuzung Friedensstraße/ 

Friedrich-Ebert-Straße, biegen links in Richtung Stadtzentrum ab und folgen  

Sie der Beschilderung bis zum Parkhaus im Atrium*, Friedensstraße 1.

 VON DER B7 AUS ERFURT

kommend, biegen Sie nach rechts in Richtung Stadtzentrum ab, folgen der 

Erfurter Straße bis zur Kreuzung Stadtring/Fuldaer Straße, biegen links ab und 

folgen Sie der Beschilderung bis zum Parkhaus im Atrium*, Friedensstraße 1.

 MIT DER DEUTSCHEN BAHN

Sie befinden sich vor dem Hauptbahnhof auf dem Vorplatz, wählen eine der 

Buslinien 1, 5, 6, 7 oder 8 und fahren bis zum Goetheplatz. Zu Fuß läuft man 

diese Strecke, leicht bergab, in 15 – 20 Minuten.

* Parkscheine können in begrenzter Anzahl am Infostand der Hauptversammlung 

gegen freie Tagestickets eingetauscht werden.

Carl Zeiss Meditec AG   Tel.: +49 3641 220 115

Göschwitzer Straße 51– 52  Fax: +49 3641 220 117

07745 Jena    investors.meditec@zeiss.com

Germany   www.zeiss.de/meditec-ag/ir
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